
Klage, eingereicht am 30. September 2008 — Agapiou
Joséphidès/Kommission und Exekutivagentur Bildung,

Audiovisuelles und Kultur

(Rechtssache T-439/08)

(2008/C 327/61)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nikosia, Zypern) (Prozess-
bevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Joséphidès)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften und
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuel-
les und Kultur (im Folgenden: Agentur) vom 1. August
2008 für nichtig zu erklären, mit der die Agentur unter der
Aufsicht der Kommission der Klägerin den in ihrem Schrei-
ben vom 3. März 2008 begehrten Zugang zu bestimmten
Dokumenten des Dossiers Nr. 07/0122 im Zusammenhang
mit der Schaffung eines Jean Monnet Exzellenzzentrums an
der Universität von Zypern verweigert;

— die Entscheidung C(2007)3749 der Kommission vom
8. August 2008 über die Einzelentscheidung der Bewilligung
von Fördermitteln im Rahmen des Programms für lebenslan-
ges Lernen, Teilprogramm Jean Monnet, für nichtig zu erklä-
ren;

— der Agentur und der Kommission die im Rahmen dieses Ver-
fahrens entstandenen Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Mit der vorliegenden Entscheidung beantragt die Klägerin zum
einen die Nichtigerklärung der Entscheidung der Exekutivagentur
Bildung, Audiovisuelles und Kultur vom 1. August 2008, mit
der ihr der Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit der
Schaffung eines Jean Monnet Exzellenzzentrums an der Univer-
sität Zyperns verweigert wurde, und zum anderen die Nichtiger-
klärung der Entscheidung C(2007)3749 der Kommission vom
8. August 2008 betreffend eine Einzelentscheidung der Förder-
mittelbewilligung im Rahmen des Programms für lebenslanges
Lernen, Teilprogramm Jean Monnet, soweit darin empfohlen
wird, der Universität von Zypern einen Zuschuss für die Schaf-
fung eines Jean Monnet Exzellenzzentrums zu bewilligen.

Sie stützt ihren Antrag auf Nichtigerklärung der Entscheidung
der Agentur vom 1. August 2008 darauf, dass die Agentur das
ihr insbesondere nach dem Grundsatz der Transparenz, der in
den Art. 1 Abs. 2 und 6 EUV enthalten sei, sowie aus Art. 255
EG und aus der Grundrechtscharta der EU zustehende persönli-
che Recht verletzt habe, insoweit Zugang zu bestimmten Doku-
menten zu haben, als ihr Name ohne ihre Zustimmung und mit
dem Ziel, dadurch einen Vorteil zu erlangen, von Dritten (der
Universität von Zypern) in Antragsunterlagen verwendet worden
sei. Sie trägt vor, dass sie unter diesen Umständen das Recht
habe, den genauen Inhalt und/oder die Richtigkeit der personen-
bezogenen Daten sowie den Zweck und den Kontext ihrer Ver-
wendung zu überprüfen.

Darüber hinaus macht sie geltend, dass der Leiter der Agentur
für die Entscheidung über ihren Zweitantrag auf Zugang zu
Dokumenten nicht zuständig sei und dass seine Entscheidung
vom 1. August 2008 gegen die Verordnung Nr. 1049/2001 (1)
sowie gegen die Geschäftsordnung der Kommission verstoße.

Sollte das Gericht der Auffassung sein, dass der Leiter der Agen-
tur über die Zuständigkeit verfügt habe, die angefochtene Ent-
scheidung zu treffen, macht die Klägerin dennoch geltend, dass
diese gegen mehrere Bestimmungen der Verordnung
Nr. 1049/2001, insbesondere gegen die Artikel 7 Abs. 1, 8
Abs. 1 und 5 Abs. 1, verstoße. Ebenso habe die Agentur meh-
rere andere Bestimmungen dieser Verordnung, insbesondere die
Artikel 4 Abs. 4, 4 Abs. 5, 4 Abs. 1 Buchst. b und 4 Abs. 2
falsch ausgelegt und das Prinzip der Transparenz und den Begriff
des überwiegenden öffentlichen Interesses unrichtig angewendet.
Die Klägerin macht auch das Fehlen der erforderlichen Begrün-
dung der angefochtenen Entscheidung als Klagegrund geltend.

Die Klägerin stützt ihren Antrag auf Nichtigerklärung der Ent-
scheidung C(2007)3749 der Kommission vom 8. August 2008
darauf, dass die Kommission es rechtsfehlerhaft unterlassen
habe, zu überprüfen, ob das Einverständnis der Klägerin für die
Angabe ihrer personenbezogenen Daten im Antragsformular
vorliege, das die Universität von Zypern bei der Kommission
eingereicht hatte. Die Kommission hätte eine wesentliche Unre-
gelmäßigkeit in dem eingereichten Projekt feststellen und ihre
Entscheidung widerrufen oder andere notwendige Maßnahmen
treffen müssen.

Die Klägerin trägt ebenfalls vor, dass die Kommission einen Feh-
ler in der Überprüfung der Antragsvoraussetzungen der Univer-
sität von Zypern begangen habe.

(1) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom-
mission, ABl. L 145, S. 43.

Klage, eingereicht am 1. Oktober 2008 — 1-2-3.TV/HABM
— Zweites Deutsches Fernsehen und Televersal Film- und

Fernseh-Produktion (1-2-3.TV)

(Rechtssache T-440/08)

(2008/C 327/62)

Sprache der Klageschrift: Deutsch

Parteien

Klägerin: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Deutschland) (Prozess-
bevollmächtigte: Rechtsanwälte V. von Bomhard, A. Renck, T.
Dolde und E. Nicolás Gómez)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Zweites
Deutsches Fernsehen (Mainz, Deutschland) und Televersal Film-
und Fernseh-Produktion GmbH (Hamburg, Deutschland)

20.12.2008C 327/34 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



Anträge der Klägerin

— Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo-
nisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle) Nr. R 1076/2007-1 vom 30. Juni 2008 aufzuhe-
ben, und

— die Kosten des Verfahrens dem Beklagten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Die Klägerin

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Die Wortmarke „1-2-3.TV“ für
Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 — Anmeldung
Nr. 3 763 133

Inhaberinnen des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Mar-
ken- oder Zeichenrechts: Zweites Deutsches Fernsehen und Telever-
sal Film- und Fernseh-Produktion GmbH

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Die nationale Bild-
marke „1, 2 ODER 3 ZDF-ORF-SFDRS“ für Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 und 42

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Teilweise Stattgabe des
Widerspruchs

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung Nr. 40/94 des Rates, da zwischen den sich gegenüberste-
henden Marken aufgrund des unterschiedlichen Gesamtein-
drucks der Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Klage, eingereicht am 6. Oktober 2008 — Freistaat Sachsen
und Land Sachsen-Anhalt/Kommission

(Rechtssache T-443/08)

(2008/C 327/63)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Kläger: Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt (Prozessbe-
vollmächtigter: Rechtsanwalt U. Soltész)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge der Kläger

— gemäß Art. 231 Abs. 1 EG, Art. 1 der Entscheidung der
Kommission vom 23.7.2008 für nichtig zu erklären, soweit
die Kommission darin feststellt, dass

a) es sich bei der von Deutschland für den Bau einer neuen
Start- und Landebahn Süd und der dazugehörigen Flug-
hafeneinrichtungen am Flughafen Leipzig/Halle gewähr-
ten Maßnahme zur Kapitalzuführung um eine staatliche
Beihilfe im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EG handele und

b) diese „staatliche Beihilfe“ 350 Mio. EUR betrage;

— gemäß Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts die
Kommission zu verurteilen, die Kosten der Kläger zu tragen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Kläger wenden sich gegen die Feststellungen im ersten Teil
des Artikels 1 der Entscheidung der Kommission K (2008)
3512 endg. vom 23. Juli 2008 (C 48/2006, ex N 227/2006)
über Maßnahmen Deutschlands zugunsten von DHL und des
Flughafens Leipzig/Halle, dass die dem Flughafen Leipzig/Halle
von Deutschland gewährte Kapitalzuführung eine staatliche Bei-
hilfe an den Flughafen darstellt und die Summe dieser Beihilfe
350 Mio. EUR beträgt.

Die Kläger machen zur Begründung ihrer Klage sieben Klage-
gründe geltend:

An erster Stelle tragen die Kläger vor, dass die Beihilfevorschrif-
ten bereits nicht anwendbar seien, da es sich bei dem Flughafen,
soweit der Ausbau von Regionalflughafeninfrastruktur betroffen
sei, nicht um ein Unternehmen im Sinne dieser Vorschriften
handele.

Zweitens handele es sich bei der Flughafen Leipzig/Halle GmbH
um eine staatliche Einzweckgesellschaft („single purpose vehi-
cle“), die sich einer privatrechtlichen Organisationsform bediene
und die daher, soweit sie vom Staat mit den zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nötigen Mitteln ausgestattet werde, anerkanntermaßen
nicht als Beihilfeempfängerin in Betracht komme.

Drittens sei die angefochtene Entscheidung in sich widersprüch-
lich, da in der Entscheidung die Flughafen Leipzig/Halle GmbH
als Beihilfeempfängerin und als Beihilfegeberin zugleich behan-
delt werde.

Viertens verstoße die Anwendung der im Jahr 2005 veröffent-
lichten Leitlinien (1) auf einen vor ihrer Veröffentlichung liegen-
den Sachverhalt gegen das Rückwirkungsverbot, das Gebot der
Rechtssicherheit, den Vertrauensschutz und den Gleichheitssatz.
Nach Ansicht der Kläger waren ausschließlich die Leitlinien der
Kommission aus dem Jahr 1994 (2) anwendbar.

Zudem führen sie aus, dass die neuen Leitlinien gegen primäres
Gemeinschaftsrecht, verstießen, da mangels Unternehmenseigen-
schaft der Betreiber von Regionalflughäfen sachlich unzutreffend
und in sich widersprüchlich seien. Die Leitlinien aus dem Jahr
2005 unterstellten auch die Errichtung von Flughäfen dem Bei-
hilferecht, während diese Tätigkeit in den vorherigen Leitlinien
aus dem Jahr 1994 ausdrücklich von der Anwendbarkeit des
Beihilfenrechts ausgenommen gewesen sei. Angesichts des sich
diametral gegenüberstehenden Inhalts der alten und der neuen
Leitlinien sowie mangels Aufhebung der Regelung aus dem Jahr
1994 sei unklar, welche rechtliche Bewertung hinsichtlich der
Finanzierung von Flughafeninfrastruktur gewollt sei.
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